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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/03 Sonstiges Sozialversicherungsrecht

Norm

ASVG §18b Abs1;

BPGG 1993;

BPGG EinstufungsV 1999 §8;

1. ASVG § 18b heute

2. ASVG § 18b gültig ab 01.01.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 217/2022

3. ASVG § 18b gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2013

4. ASVG § 18b gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2005

Rechtssatz

Was die Ermittlung der - für das Ausmaß der Beanspruchung der Arbeitskraft relevanten - Anzahl von P<egestunden

anbelangt, so sind nur jene Zeiten zu berücksichtigen, in denen tatsächlich notwendige Leistungen der Betreuung und

Hilfe erbracht werden. Um welche Verrichtungen es sich dabei handelt und welcher zeitliche Aufwand damit jeweils

verbunden ist, ist an Hand der Regelungen des BPGG - auf das im § 18b Abs. 1 ASVG (durch Voraussetzung eines

P<egebedarfs zumindest nach Stufe 3) ausdrücklich Bezug genommen wird - sowie der dazu ergangenen

Einstufungsverordnung - EinstV, BGBl. II Nr. 37/1999, zu beurteilen. Da auf den auch für die Ermittlung des P<egegelds

maßgeblichen P<egebedarf abzustellen ist, wird als Grundlage für die Beurteilung in der Regel ein bereits im Verfahren

über die Zuerkennung oder Neubemessung des P<egegelds eingeholtes - soweit noch aktuelles bzw. sonst

entsprechendes - Sachverständigengutachten (§ 8 EinstV) dienen können. Erforderlichenfalls wird ein weiteres

Gutachten einzuholen sein.Was die Ermittlung der - für das Ausmaß der Beanspruchung der Arbeitskraft relevanten -

Anzahl von P<egestunden anbelangt, so sind nur jene Zeiten zu berücksichtigen, in denen tatsächlich notwendige

Leistungen der Betreuung und Hilfe erbracht werden. Um welche Verrichtungen es sich dabei handelt und welcher

zeitliche Aufwand damit jeweils verbunden ist, ist an Hand der Regelungen des BPGG - auf das im Paragraph 18 b,

Absatz eins, ASVG (durch Voraussetzung eines P<egebedarfs zumindest nach Stufe 3) ausdrücklich Bezug genommen

wird - sowie der dazu ergangenen Einstufungsverordnung - EinstV, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 37 aus 1999,, zu

beurteilen. Da auf den auch für die Ermittlung des P<egegelds maßgeblichen P<egebedarf abzustellen ist, wird als

Grundlage für die Beurteilung in der Regel ein bereits im Verfahren über die Zuerkennung oder Neubemessung des

P<egegelds eingeholtes - soweit noch aktuelles bzw. sonst entsprechendes - Sachverständigengutachten (Paragraph 8,

EinstV) dienen können. Erforderlichenfalls wird ein weiteres Gutachten einzuholen sein.
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